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Rechtsanwalt Thomas Stork, Berge
lhre Eingabe vom '12.06.2012

Sehr geehrter Herr Hackmann,

die Berufsrechtsabteilung des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer Oldenburg hat
sich mit lhrer Eingabe befasst. Ein Berufsrechtsverstoß durch Rechtsanwalt Stork, ins-
besondere ein Verstoß gegen S 3 BORA - Verbot der Wahrnehmung widerstreitender
lnteressen - wurde nicht festgestellt. Das Verfahren wird daher ohne Aufsichtsmaß-
nahmen abgeschlossen.

Lose Kooperationen mit entsprechenden Hinweisen auf den Briefbögen von Rechts-
anwälten, die im Übrigen komplett selbständige Kanzleien führen, fallen nicht in den
Anwendungsbereich des $ 3 BORA, so dass ein Verbot der Wahrnehmung widerstrei-
tender Interessen durch entsprechende Mandate nicht in Betracht kommt. Rechtsan-
walt Stork war deshalb nicht gehindert, Sie in der streitigen Auseinandersetzung mit
lhrer Mutter zu vefireten. lhre Mutter wurde von Rechtsanwalt Brenken vedreten und
zwischen Rechtsanwalt Stork undl,Rechtsanwalt Brenken bestand lediglich eine lose
Kooperation in der Art, dass darauf auf den jeweiligen Briefbögen hingewiesen wurde,
ansonsten jedoch vollständig getrennte und selbständige Kanzleien geführt wurden.

Nur wenn ein Rechtsanwalt gegen seine in der Bundesrechtsanwaltsordnung oder der
Berufsordnung normierten Be ichten verstoßen hat, kann die Rechtsanwalts-
kammer im Wege der Aufsicht täti :werden. Die Rechtsanwaltskammer ist jedoch nicht

nwalts im Rahmen der Mandatsführung auf inhaltli-befugt, das Handeln eines Rechts
che Richtigkeit und Zweckmäßigk zu überprüfen. Rechtsanwälte sind insoweit unab-
hängige Organe der Rechtspflege unabhängige Berater bzw. Vertreter ihrer Man-
danten, Bei unzulänglicher rechtl Aufklärung, inhaltlich falscher Beratung und un-
sachgemäßer Vertretung kann d Rechtsanwalt zwar unter Umständen zivilrechtlich
zum Schadensersatz hera werden, eine berufsrechtliche Ahndung durch die
Rechtsanwaltskammer kann in diesen Fällen nicht erfolgen.
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